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13.06.06 

Föderalismusreform für Deutschland 
 

SPD-Landesgruppe Schleswig-Holstein fordert: Mi-

nisterpräsident Carstensen und Landesregierung 

müssen jetzt als Vermittler aktiv werden und ihr be-

sonderes Gewicht einbringen 

 

Die gemeinsame Anhörung von Bundesrat und Bundes-

tag hat in hervorragender Weise dokumentiert, dass es 

in einem offenen parlamentarischen Prozess durch Bera-

tung der zahlreichen kritischen Sachverständigen gelin-

gen kann, den vorgelegten Entwurf zur Föderalismusre-

form zu optimieren. Wer die gemeinsame Anhörung von 

Bundesrat und Bundestag ernst nimmt, muss jetzt bereit 

sein, die bisher gemachten Reformvorschläge zu über-

arbeiten. Schließlich soll den Menschen nicht ein macht-

politisch ausgehandelter Kompromiss zugemutet wer-

den, sondern es muss eine Verfassungsreform geben, 

die durch Qualität und Nachhaltigkeit überzeugt.  
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Die große Koalition in Schleswig-Holstein ist mit dem Mi-

nisterpräsidenten des Landes als Präsidenten des Bun-

desrates und dem Innenminister als Vorsitzenden des 

Ausschusses für innere Angelegenheiten des Bundesra-

tes als gleichberechtigter Leiter der umfassenden Sach-

verständigenanhörung in besonderer Weise gefordert. 

Die Große Koalition des Landes hat zugleich die Chan-

ce, sich für eine Verbesserung der Föderalismusreform 

gegenüber der Großen Koalition in Berlin mit Nachdruck 

und Erfolg einzubringen. Dabei geht es sowohl um 

grundsätzliche Organisations- und Verfahrensregeln der 

künftigen Verfassung wie auch um die Zuordnung ein-

zelner politischer Handlungsfelder. Die Landesregierung 

von Schleswig-Holstein hat hierzu von Anfang an sehr 

konstruktive eigene Vorschläge eingebracht, zum Bei-

spiel zur Ausgestaltung des Verfahrensrechts für den Be-

reich der Verwaltungen und zur Verlagerung bestimmter 

Gesetzgebungszuständigkeiten vom Bund auf die Län-

der, das Besoldungs- und Versorgungsrecht der Beamte, 

den Strafvollzug, das Notariat und das Heimrecht.  

 

Schleswig-Holsteins Landesregierung darf sich durch die 

Anhörung und die Empfehlungen der Sachverständigen 

bestätigt sehen. Jetzt muss der Ministerpräsident für die 

gesamte Landesregierung auch aktiv werden, der Ver-

nunft zum Durchbruch zu verhelfen. Ohne aktive Unter-

stützung durch selbstbewusste und selbstkritische Lan-

desregierungen kann diese Reform nicht gelingen.  

 

Das gilt auch für das vorgesehene Verbot der Finanzhil-

fen des Bundes für Gegenstände der ausschließlichen 

Ländergesetzgebung, das so genannte Kooperations-

verbot, und die zukünftige Ausgestaltung der Bundesfi-
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nanzhilfen insgesamt. Der Wissenschaftsminister der 

Landesregierung hat nicht umsonst auf die gravierenden 

Risiken für die Qualität der Hochschulen hingewiesen, 

wenn sich der Bund weitgehend aus der Finanzierung 

der Hochschulen zurückziehen muss. Auch hier muss 

Schleswig-Holstein jetzt seine Stimme erheben und ein-

bringen um zu vernünftigen Lösungen für die Hochschu-

len und die Forschung und Lehre in der Zukunft zu 

kommen.  

 

Die Landesgruppe der SPD-Bundestagsabgeordneten 

aus Schleswig-Holstein sieht gute Chancen für die not-

wendigen Korrekturen bei der Föderalismusreform, wenn 

die Stimmen der Vernunft jetzt ihr ganzes Gewicht in die 

Schlussverhandlungen einbringen. Abseitsstehen und 

Protokollnotizen führen hilft da nicht weiter. Jetzt geht es 

um den Mut zur Überprüfung nicht mehr haltbarer bishe-

riger Positionen und zur Veränderung. Nur so wird sicher 

zu stellen sein, dass diese wichtige Reform des Grund-

gesetzes am Ende wirklich die notwendige Zweidrittel-

mehrheit verdient und auch erreichen kann. 

 


